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Bebauungsplan Nr. 193 der Stadt Fehmam
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BEGRÜNDUNG

zum Bebauun s lan Nr. 193 der Stadt Fehmam für ein Gebiet im Ortsteil Burg auf Fehmam, beid-

seitig der Chariotte-Niese-Straße, östlich Am Steinkamp und westlich der Klaus-Groth-Straße.

1 Vorbemerkungen

1.1 Planungserfordemis / Planungsziele
In der Stadt Fehmarn besteht ein akuter Bedarf an Dauerwohnraum und antässlich dieses

Missstands wird ein Bedarf zur Steuerung der Art und Maß der baulichen Nutzung gesehen.

Die Stadt hat dazu in der Vergangenheit schon eine Vielzahl an Konzepten und übergeord-

neter Leitideen beschlossen oder auf den Weg gebracht, die bei der Aufstellung von Bebau-

ungsplänen berücksichtigt werden sollen (Ortsentwicklungskonzept, Wohnungsmarktkon-

zept, strategische Ziele der Stadt Fehmam). Die aktuelle Wohnraumpolitik verfolgt das un-
bedingte Ziel, den Anteil an Dauerwohnraum zu erhöhen, indem einerseits einer Umwand-

lung von Wohnraum entgegengewirkt, andererseits neuer Dauerwohnraum geschaffen wer-
den soll.

Diese Zielsetzung veifoigt die Stadt Fehmarn auch mit dem B-Plan-Aufstellungsverfahren.

Nach ihrem Planungswillen soll mit planerischen Mitteln auch deshalb auf ein möglichst gro-

ßes Angebot von Wohnungen hingewirkt werden, weil die hiervon auf den Mietmarkt ausge-

henden Auswirkungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Personen und Familien mit ge-

ringen Einkünften für sie erschwinglichen Wohnraum finden. Dies gilt nicht nur im Hinblick
auf den Planungsgrundsatz aus § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB, sondern auch aus anderen städte-

baulichen Gründen. Denn zur Gewährleistung der für Fehmarn prägenden und existentiell

bedeutsamen touristischen Funktionen, ist es wichtig, dass für die in Gastronomie, Hotelge-

werbe und Einzelhandel sowie anderen tourismusbezogenen Bereichen tätigen Menschen,

die zu erheblichem Teil nur über geringe Einkünfte verfügen, für sie bezahlbare Unterkünfte

vor Ort zur Verfügung zu stellen.

In einem ersten Schritt wurde die Aufstellung einer Erhaltungssatzung Nr. 2 (Satzung über

die Eigenart von Gebieten) nach § 172 BauGB außerhalb des Gebiets der "Histon'schen Alt-
Stadt" Burg vorgesehen, deren Beschluss zeitnah zu erwarten ist.

Dieses Ziel kann aber nicht allein durch eine Milieuschutzsatzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1

Nr. 2 BauGB erreicht werden. Denn diese bewirkt lediglich, für die in einem intakten Gebiet

wohnenden Menschen den Bestand der Umgebung zu sichern und so die Bevölkemngs-

Struktur in einem bestimmten Bereich vor unenwünschten Veränderungen zu schützen, die

etwa durch Luxusmodemisierungen und hierdurch bewirkte Verdrängungseffekte eintreten
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1.2

können (vgt. BVerfG, Beschfuss vom 26.01.1987 - 1 BvR 969/83-. NVwZ 1987, S. 879;

BVerwG, Urteil vom 18.06. 1997 - 4 C 2/97 -, NVwZ 1998, S. 503).

Ziel der Stadt ist es aber darüber hinaus, im Plangebiet auch eine weitere Umnutzung von

Wohnungen in Feriennutzungen zu verhindern und zudem bei Aufgabe bestehender Nutzun-

gen planerisch darauf hinzuwirken, dass in den betreffenden Gebäuden künftig Wohnnut-

zungen stattfinden. Dieses Ziel kann aber nicht durch die Erhaltungssatzung erreicht werden,

sondern nur dadurch, dass durch bauleitplanerische Maßnahmen andere Nutzungen als

Wohnen zu weiten Teilen auf den Bestand gesetzt werden und dass eine Genehmigungsfä-

higkeit im Wesentlichen auf Wohnnutzungen konzentriert wird.

Hierzu beabsichtigt die Stadt, im Geltungsbereich des Bebauungsplans - in Ubereinstim-

mung mit dem vorhandenen Bestand - ein Allgemeines Wohngebiet auszuweisen und zu-

gleich nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO festzusetzen, dass die an-

sonsten in einem derartigen Baugebiet nach § 13a i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO aus-

nahmsweise zulässigen Ferienwohnungen nicht zulässig sind.

Das Plangebiet selbst und seine Umgebung zeichnen sich durch eine gewachsene Sied-

lungsstruktur aus, die unterschiedliche Wohnformen und dem Gebiet dienende Infrastruktur

bereithalten. Ziel und Zweck der Planung ist es den Gebietscharakter und den so dringend

benötigten Wohnraum zu erhalten sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung zu prüfen.

Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und einer anderen Maßnahme der Innenent-

Wicklung und wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die Größe
der möglichen Grundfläche beträgt mit insgesamt ca. 8.800 m2 weniger als 20. 000 m2. Durch

den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Es bestehen keine Anhalts-

punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten

Schutzgüter oder dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung

der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des BlmSchG zu beachten sind.

Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht sind nicht erforderlich.

Die Stadt Fehmam hat am 28.02.2022 und am 14.06.2022 die Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 193 beschlossen.

Rechtliche Bindungen

Nach dem Landesentwicklun s lan - Fortschreibun 2021 des Landes Schleswig-Holstein

liegt das Plangebiet innerhalb des Ländlichen Raumes und innerhalb eines Schwerpunktrau-

mes für Tourismus und Erholung. Der Ortsteil Burg wird im Zentralörtlichen System als Un-

terzentrum ausgewiesen. Unterzentren stellen für die Bevölkerung ihres
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Verflechtungsbereichs die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten
Grundbedarfs sicher. In dieser Funktion sind sie zu stärken und ihr Angebot ist bedarfsge-

recht weiterzuentwickeln.

Der Re ional lan 2004 für den Planun sraumll alt stellt das Plangebiet ebenfalls innerhalb

des Ländlichen Raumes dar. Zudem wird Burg als Unterzentrum und das Plangebiet inner-

halb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes ausgewlesen.

Der Entwurf des Re ional lanes - Neuaufstellun 2023 für den Planun sraum III stuft den

Ortsteil Burg ebenfalls als Unterzentrum ein. Das Plangebiet liegt weiterhin im baulich zu-

sammenhängenden Siedlungsgebiet, allerdings wurde der Schwerpunktraum für Tourismus

uns Erholung erweitert, sodass das Plangebiet mit einbezogen wird. Der benachbarte Bahn-

hof wird als bestehender Haltepunkt sowie die geplante Elektrifizierung der mehrgleisigen

Bahnstrecke dargestellt.

Der Flächennutzun s lan der Stadt Fehmarn von 2013 stellt das gesamte Plangebiet als

Wohnbaufläche dar. Die Planung entwickelt sich aus dem Flächennutzungsplan.

Der Landschafts lan der Stadt Fehmam von 2007 trifft keine Aussagen zum Plangebiet.

Ein Bebauun s tan oder eine Satzun nach 34 BauGB bestehen nicht.

Im Juni 2022 hat die Stadt Fehmarn eine Veränderun ss rre für den Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 193 erlassen, welche im September 2022 in Kraft getreten ist.

Bestandsaufnahme

Das Piangebiet befindet sich im nördlichen Bereich vom Ortsteil Burg a.F., nördlich der Bahn-
hofstraße L 209 und des Stadtparks. Der zu beplanende Bereich umfasst die Bebauung beid-

seitig der Chariotte-Niese-Straße 1-56. Am Stadtpark 1-3, Klaus-Groth-Straße 2 und 4, Ama-
lie-Schoppe-Straße 2 und 4 sowie Am Steinkamp 1, 5, 7, 9, 11, 13 und 15. Das Plangebiet

ist durchmischt mit zweigeschossigen Geschosswohnungsbau, eingeschossigen Doppel-

und Einfamilienhäusern mit teilweise homogener Vorgartenstruktur. Die Gebäude weisen ge-

neigte Dächer mit vorherrschendem rotem Stein als Fassade auf.

Westlich des Plangebietes befindet sich der Bahnhof von Burg, ein Wohnmobilstellplatz so-

wie das Gewerbegebiet am LandkirchnerWeg. Südlich schließen sich die Flächen des Stadt-

parks mit integrierten, städtischen Nutzungen (wie Bücherei, Kita, Polizei, Seniorenwohnen,
ambulanter Pflegedienst und Altenpflegeheim etc. ) an. Im Osten, in der Klaus-Groth-Straße

besteht eine Montessori-Schule. Die übrigen Bereiche östlich und nördlich des Plangebietes

sind durch weitere Wohnbebauung in Form von Geschosswohnungsbau aber auch Doppel-

und Einfamilienhäusern geprägt.
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Abb. : Digitaler Atlas Nord mit Geltungsbereich

3 Begründung der Planinhalt®

3.1 Flächenzusammenstellung

Das Plangebiet setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeines Wohngebiet ca. 29. 680 m2

Verkehrsflächen ca. 5.580 m2

Gesamt: 35.260 m2

353ha

3.2 Planungsaltemativen / Standortwahl

Da das Planungsziel die behutsame Nachverdichtung und Erhaltung eines bestehenden

Wohngebietes ist, bestehen keine Standortalternativen. Zudem handelt es sich um ein Be-

standsgebiet, sodass in Bezug auf Höhe, Größe und Kubatur Rahmenbedingungen vorge-

geben wurden, die wesentliche Planungsalternativen ausschließen.
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3.3 Bebauungskonzept

Das Bebauungskonzept verfolgt im Wesentlichen den Erhalt der Bebauungsstruktur, was vor

allem auf die zentral gelegenen Siedlungshäuser südlich der Chariotte-Niese-Straße abzielt.

Auch die mehrgeschossigen Wohnriegel im östlichen Abschnitt sollen in Größe und Ausrich-

tung abgesichert werden. Die mehrgeschossigen, teilweise mit Staffelgeschoss errichteten
Wohnhäuser im südwestlichen Bereich Am Stadtpark / Am Steinkamp werden ebenfalls

großzügig abgesichert.

In den rückwärtigen Bereichen nördlich der Chariotte-Niese-Straße bzw. auf den größeren

Gmndstücken wird eine weitere Bebauungs- / Erweiterungsmöglichkeit vorgesehen. Die Er-

Schließung der rückwärtigen Gmndstücksteile erfolgt über den vorderen Grundstücksteil zur
Charlotte-Niese-Straße.

3.4 Auswirkungen der Planung

Unter Beachtung der umweltschüfczenden Vorschriften des Baugesetzbuches eröffnen die

Festsetzungen des Bebauungsplanes insbesondere in den rückwärtigen Bereichen der

Charlotte-Niese-Straße Möglichkeiten zur Nachverdichtung. Damit kann dem steigenden Be-

darf an Wohnraum flächensparend entsprochen werden. Weiterhin wird die bauliche Ent-

Wicklung in erster Reihe weiter gesteuert. Darüber hinaus wird durch die Festsetzungen des
Bebauungsplanes eine Umwandlung von Wohnraum entgegengewirkt und gleichzeitig neuer

Dauerwohnraum geschaffen.

Bodenversiegelungen werden durch die für die Nachverdichtungsflächen vorgesehenen ge-

ringen GrundHächenzahlen auf das notwendige Maß gemindert. Den Belangen des Arten-

Schutzes kann durch geeignete Maßnahmen Rechnung getragen werden.

Auf konkrete Festsetzungen zum Klimaschutz wird im Hinblick auf die detaillierten Regelun-

gen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie im Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Ge-
setz (GEIG) und zugehörige Regelwerke verzichtet. Die Bauleitplanung ist eine Angebots-

Planung; ein konkretes Zeitfenster zur Umsetzung besteht nicht. Von daher ist zu befürchten,

dass im Bebauungsplan getroffene Festsetzungen ggf. in einigen Jahren nicht mehr den in-

zwischen fortgeschrittenen technischen Entwicklungen entsprechen. Solaranlagen sind zu-

lässig.

3.5 Städtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes

3.5. 1 Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der vorhandenen und geplanten Wohnbe-

bauung als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die Nachverdichtungs-

möglichkeiten sollen der Versorgung mit dringend benötigtem Dauerwohnraum dienen. Im
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gesamten Plangebiet sind alle Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauGB ausgeschlossen, da diese

Bereiche vorwiegend für das Wohnen vorgesehen und zudem nur sparsam erschlossen sind.

Das bedeutet auch den Ausschluss von Ferienwohnungen.

3.5.2 Maß der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden gegliedert festgesetzt. Entspre-

chend des Bestandes werden Grundflächenzahlen (GRZ) zwischen 0,2 und 0, 3 festgesetzt.

Eine Ausnahme bildet das Eckgrundstück Am Stadtpark / Am Steinkamp, wo der kompakte

Baukörper eine GRZ von 0, 35 erfordert. In den Bereichen der beabsichtigten Nachverdich-

tung nördlich der Charlotte-Niese-Straße wird eine entsprechend höhere GRZ festgesetzt.

Der Orientierungswert des § 17 BauNVO wird aber nicht überschritten.

Weitere Verdichtungen sind nur in Form kleinerer Anbauten möglich. Eine weitere Nachver-

dichtung in Form einer zweiten Baureihe - beispielsweise südlich der Charlotte-Niese-Straße

- ist nicht Planungswille der Stadt Fehmam, zumal die Erschließung dieser rückwärtigen Be-

reiche nur sparsam über das eigene Grundstück möglich ist.

3.5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Entsprechend dem vorgefundenen Bestand sind innerhalb des Plangebietes nur Einzel- und

Doppelhäuser zulässig. Für die mehrgeschossigen Wohngebäude im östlichen und südwest-

lichen Bereich werden demnach nur Einzelhäuser und für die zu erhaltenden Siedlungshäu-

ser nur Doppelhäuser zugelassen. In den übrigen Teilgebieten sind beide Bauweisen zuläs-

sig.

Die straßenbegleitenden Wohnhäuser in der Chariotte-Niese-Straße werden durch große zu-

sammenhängende Baufenster abgesichert, dass umfasst auch die rückwärtigen Bereiche

der Nachverdichtung, um einen großzügigen Spielraum bei der Platzierung der Baukörper

zu ermöglichen. Die Ausnahme bilden die Doppelhäuser im südlichen Bereich, die der Bau-

körperstellung separate Baufenster erhalten. Ebenfalls zusammenhängende überbaubare

Grundstücksflächen werden entlang der Straßen Am Steinkamp und Am Stadtpark festge-

setzt.

Zur Erhaltung des einheitlichen Straßenbildes wird entlang der Charlotte-Niese-Straße eine

Baulinie festgesetzt.

Eine Überschreitung der Baugrenzen für Terrassen und Balkone wird zugelassen, da die

teilweise eng gefassten Baufenster andernfalls eine starke Einschränkung darstellen können.
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3.5.4 Sonstige Festsetzungen

Die sonstigen Festsetzungen betreffen die Dachausrichtungen. Die homogene Dachtand-

schaft der Siedlungshäuser soll erhalten bleiben, sodass soweit der Bestand es hergibt eine

Firstrichtung vorgegeben wird.

Um eine behutsame Nachverdichtung zu erzielen, wir die Anzahl der Wohneinheiten in den

Bereichen nördlich der Charlotte-Niese-Straße begrenzt.

Der Stadt Fehmarn ist ein durchgrüntes Ortsbild wichtig. Daher werden weitere Festsetzun-

gen zur Gartengestaltung getroffen. Flächige Schotter- oder Kiesflächen sind nicht zulässig.

3.6 Verkehr

3.6. 1 Erschließung

Die Erschließung der bereits bebauten Gmndstücke erfolgt über die voriiandenen Straßen.
Änderungen an den Verkehrsflächen sind nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. Die

Erschließung der rückwärtigen Bebauung der Straße "Am Stadtpark" erfolgt über einen Pri-

vatweg und wird über ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht abgesichert.

Die Erschließung der in zweiter Reihe der Chariotte-Niese-Straße vorgesehenen Bebauung

erfolgt über den straßennahen Grundstücksteil. Ein Zusammenlegen von Zufahrten benach-
harter Grundstücke ist anzustreben. Festsetzungen hierzu werden nicht getroffen, da die

Lage der Zufahrt städtebaulich nicht von Relevanz ist und die Entscheidung, auf welcher
Seite die Zufahrt erfolgen soll. dem Eigentümer obliegt. Die gesicherte Erschließung ist im

Bauantrag darzulegen. Ggf. ist es erforderlich, vorhandene Garagen oder Nebengebäude
wegzunehmen, um den rückwärtigen Grundstücksteil erreichen zu können.

Die Stadt Fehmam ist an das Liniennetz des ÖPNV angebunden. Die nächstgelegene Bus-

haltestelle befindet sich südlich des Stadtparks am Landkirchner Weg. Zudem grenzt im Os-

ten der Bahnhof der Stadt Fehmarn an das Plangebiet.

3.6.2 Stellplätze / Parkplätze

Der private ruhende Verkehr ist auf dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen. Im Rah-

men des Bauantrags ist ein entsprechender Nachweis zu führen. Parkplätze stehen in den
öffentlichen Veri<ehrsflächen zur Verfügung.

3.7 Grünplanung

Aufgrund der langjährig bereits ausgestalteten Grundstücke ist der Spielraum für grünordne-
rische Festsetzungen gering. Im Sinne einer durchgrünten Straßenraumgestaltung werden
Festsetzungen zur Begrünung des Vorgartens getroffen. Auf die DIN 18920 "Schutz von
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Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" wird hingewie-

sen.

3.7.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Für den Bebauungsplan Nr. 193 kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB an-

gewendet werden, da es sich bei der Planung um eine Maßnahme der Innenentwicklung

handelt. Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB

und vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB abgesehen. Ferner istin § 13 a Abs. 2 Nr. 4

BauGB geregelt, dass Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu

erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig sind. Ein natur-

schutzfachlicher Ausgleich für die durch den Bauleitplan vorbereiteten Flächenversiegelun-

gen ist somit nicht erforderlich. Die Belange des Naturschutzes dürfen jedoch nicht außer

Acht gelassen werden. So sind auch im Rahmen des beschleunigten Verfahrens der Be-

lange-Katalog des § 1 Abs. 6 BauGB und damit die Umwettbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7

BauGB zu ermitteln, inhaltlich zu prüfen und gegeneinander und untereinander gerecht ab-

zuwägen. Entbehrlich ist lediglich die Erstellung eines förmlichen Umweltberidits.

Dabei zu betrachten sind nur die mit der Nachverdichtung verbundenen Auswirkungen (WA-

Gebiete nördlich der Chartotte-Niese-Straße). In den übrigen Bereichen werden mit den ge-

troffenen Festsetzungen keine Eingriffe vorbereitet.

Schutz ut Tiere

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören,

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden im Hinblick auf Vögel nicht verletzt,

wenn der Baubeginn nach bzw. vor der Brutzeit der Vögel beginnt. Fortpflanzungsstätten von

Vögeln werden nicht zerstört oder so beschädigt, dass die ökologischen Funktionen nicht
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mehr erfüllt werden. In den umgebenden Gehölzbeständen sind Ausweichquartiere möglich.

Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgebenden Tierwelt.

Falls im Rahmen der Hochbauplanung großflächige Glasfronten geplanten werden, sollten

die Maßnahmen und Empfehlungen der Broschüre "Vogelsicheres Bauen mit Glas und Licht

(Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2022) berücksichtigt werden.

Bei potenziell vorkommenden Fledermäusen und Schwalben werden potenzielle Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten durch einen Gebäudeabriss vernichtet. Soweit in oder an den Ge-
bäuden Sommer-/Winterquartiere von Fledermäusen oder Schwalbennester bestehen (Be-

gehung vor Abriss durch fachkundige Person erforderlich), können mit der Bereitstellung
neuer Quartiere die ökologischen Funktionen erhalten bleiben. Bei Beachtung von Maßnah-

men (ggf. Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fledermäuse / Schwalben) kommt es vo-
raussichtlich nicht zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Zudem ist damit

zu rechnen, dass in der näheren Umgebung eine Vielzahl an Ausweichquartieren vorhanden

sind.

Die im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Ver-

träglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwen-
denden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Dazu gehört insbesondere vor Baubeginn

eine Begehung der Gebäudeteile, in denen sich Fledermausquartiere, Vogel- und Insekten-
nester befinden können.

Grundsätzlich sollte § 39 BNatSchG beachtet werden und ein Gehölzschnitt in der Zeit vom

1. März bis 30. September unterlassen werden.

Schutz ut Pflanzen:

Das Schutzgut Pflanzen ist durch die Aufstellung des Bebauungsplanes insofern betroffen,

dass rückwärtige Gartenflächen im Rahmen einer Nachverdichtung versiegelt werden könn-

ten. Diese Bereiche präsentieren sich als Hausgärten mit einzelnem Gehölzbestand. Den

Flächen kommt eine allgemeine Bedeutung für den Naturschutz zu. Ein erheblicher Eingriff

in das Schutzgut Pflanzen ist aufgrund der allgemeinen Bedeutung nicht zu erwarten.

Schutz ut Boden und Fläche:

Die in Anspruch genommenen Flächen sind bereits heute als Hausgarten genutzt. Es kommt
bei einer Nachverdichtung in diesen Bereich zu einer Erhöhung des Versieglungsgrades,

wobei allerdings Flächen in Anspruch genommen werden, die bereits gärtnerisch oder an-

derweitig intensiv genutzt wurden. Ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden / Fläche
ist aufgrund der Vorprägung nicht zu erwarten.
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Schutz ut Wasser:

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades ergeben sich auch Auswirkungen auf das

Schutzgut Wasser. Ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Wasser ist dennoch nicht zu
erwarten.

Schutz ut Landschaftsbild:

Das Landschaftsbitd ist aufgrund der innerstädtischen Lage nicht berührt.

Schutz ut Klima und Luft:

Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Verhältnissen auszugeben. Aufgrund der Klein-

teiligkeit einer möglichen Nachverdichtung ist von keinen erheblichen Auswirkungen auf die

Schutzgüter Klima und Luft auszugeben.

Der Bebauungsplan initiiert gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung

keine Eingriffe. Eine Festsetzung von Ausgleichsflächen für die Schutzgüter Boden und Was-

ser erfolgt nicht. Grundstücksbezogen sinnvoll unterbringen ließe sich dieser Ausgleich nicht,

zumal nicht alle Eigentümer konkrete Vorstellungen für eine zeitnahe Umsetzung der Bau-

möglichkeiten haben. Minimierend sind Kies- und Schotterflächen bei der Gartengestaltung

unzulässig.

3.7.2 Artenschutae

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnaturschutz-

gesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG). Ein Bebauungsplan kann selbst nicht

gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er

verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die

Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,

zu verietzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,

. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
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. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicktungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu

zeretören.

Im Plangebiet sind zeitnahe Baumaßnahmen nicht bekannt. Zugriffsverbote werden im Hin-

blick auf Vögel nicht verletzt, wenn die Arbeiten zur Baufeldräumung, soweit Gartengehölze

betroffen sind, nach bzw. vor der Brutzeit der Vögel beginnen. Fortpflanzungsstätten von

Vögeln werden nicht zerstört oder so beschädigt, dass die ökologischen Funktionen nicht
mehr erfüllt werden. In den umgebenden Gehölzbeständen sind zudem Ausweichquartiere

möglich. Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgebenden Tierwelt. Fle-

dermausvorkommen sind in großen älteren Bäumen möglich. Fledermausvorkommen, ge-

bäudebrütende Vogelarten, Z.B. Schwalben, Mauersegler u. a. sowie geschützte Insekten

(Hornissen, Wespenarten) werden in den intensiv genutzten Gebäuden nicht angenommen,

können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Grundsätzlich geht die Stadt Fehmam

davon aus, dass es bei Beachtung von Maßnahmen (Bauzeitenregelung, ggf. Ersatzkästen

für Fledermäuse und gebäudebrütende Vogelarten und Umsiedeln von Insekten) voraus-

sichtlich nicht zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 (1) BNatSchG kommt. Grundsätzlich

ist § 39 BNatSchG zu beachten und ein Gehölzschnitt in der Zeit vom 1. März bis 30. Sep-

tember zu unterlassen. Fällungen von Gehölzen wären nur im Zeitraum vom 1. Dezember

bis 28. Februar möglich, wenn eine Quartiereignung zuvor nicht ausgeschlossen werden

kann.

Die aufgeführten Pflanzenarten sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Die durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Verträglichkeit der Planung entbindet

nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen

Bestimmungen. Dazu gehört insbesondere vor Abriss- oder Rodungsarbeiten eine Begut-

achtung der Bäume bzw. Begehung der Gebäudeteile, in denen sich Fledermausquartiere.

Vogel- und Insektennester befinden könnten.

Immissionen / Emissionen

Das Plangebiet ist keinen Immissionen ausgesetzt. Emittierende Nutzungen sind im Allge-

meinen Wohngebiet nicht zu erwarten.

Ver- und Entsorgung

Belange der Ver- und Entsorgung werden durch diese Bauleitplanung überwiegend im Be-

stand nicht grundsätzlich berührt. Die Ver- und Entsorgung erfolgt durch die örtlichen Anbie-

ter. Die Grundstücke sind weitgehend bebaut, zusätzliche Baufiächen werden nur in gerin-

gern Umfang vorgesehen. Für Änderungen in der Versiegelung von Grundstücken und Ver-
kehrsflächen, die eine Zunahme des abgeleiteten Niederschlagswassers verursachen, ist die
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Änderung der wasserrechüichen Erlaubnis zur Einleitung des Niederschlagswassers bei der

Wasseri3ehörde zu beantragen.

Die Schmutzwasserbeseitigung hat über die zentrale Schmutzwasserkanalisation mit An-

schluss an das Klärwerk zu erfolgen. Die Ableitung des Schmutzwassers kann über das

zentrale Netz der SWF erfolgen. Hierzu sind Entwässemngsanträge durch die Vorhabenträ-

ger rechtzeitig an die SWF zu stellen. Ggf. müssen nach Einzelprüfung neue Anschlüsse auf

die Grundstücke verlegt oder bestehende auf Kosten der Vorhabenträger geändert werden.

Zudem kann es zu erstmaliger Erhebung von Anschtussbeiträgen oder zu einer Nachveran-

lagung kommen. Bei Einhaltung der Überlastung (Klärwerk) ist ggf. bei der Wasserbehörde

eine Änderung der bestehenden Einleiteriaubnis zu beantragen. Bei Überschreitung derAus-

lastung des Klärwerks ist bei der Wasserbehörde darzulegen, auf welche Weise die gesi-

cherte Erschließung hergestellt werden soll.

Oberflächenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern. Hierfür bieten sich Maßnahmen

an, die dazu beitragen, anfallendes Niederschlagswasser vor Ort zu versickern bzw. zu ver-

dunsten wie etwa Mulden-/Rigolensysteme, Flächenversickerung, Dachbegrünung, Rasen-

gittersteine, Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen oder klassische Rückhaltemaßnamen.

Sofern dies aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich ist, kann das Wasser gedrosselt

in die öffentliche Regenwasserkanalisation eingeleitet werden. Die örtliche Versickerungsfä-

higkeit des Bodens und die Grundwasserflurabstände können im Rahmen der baugrundgut-

achteriichen Untersuchungen erfasst werden. Die planmäßige Ableitung von Oberflächen-

wasser auf öffentliche Flächen ist unzulässig. Bei Gefalle zum öffentlichen Bereich ist eine

Rinne an der Grundstücksgrenze erforderlich, die an eine ausreichend dimensionierte Versi-

ckerungsanlage anzuschließen ist.

Weitere Hinweise der Stadtwerke Fehmarn zur Niederschla swasserbeseiti un :

Grundsätzlich ist es wünschenswert bei Neubauvorhaben Niederschlagwasser gemäß der

A-RW1 auf dem Grundstück zurückzuhalten oder Verdunstungsmöglichkeiten (Grün-

dach/Mulden o.a. ) auf den Grundstücken zu schaffen aber diese Systeme (ggf. über No-

tüberiäufe) sind grundsätzlich an das Regenwasserkanalnetz der SWF anzuschließen.

Hierzu kann es, nach erfolgter Antragsstellung an die SWF (Entwässerungsantrag) und Ein-

zelprüfung, dazu kommen, dass Anschlussleitungen auf die Grundstücke neu erstellt oder

bestehende überarbeitet werden müssen (Kostenerstattung durch Vorhabenträger oder An-

schlussbeitrag). In Burg ist ein nicht versickemngsfähiger Boden im Untergrund vorhanden,

Schichtenwasser steht teilweise bei einer Tiefe von ca. einem Meter unter GOK bereits an.

Zudem verweisen wir auf die Allgemeine Abwassersatzung der Stadt Fehmarn (AAS) hier

Anschluss- und Benutzungszwang (§ 9).
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Die Müllentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.

Der Feuerschutz in der Stadt Fehmam wird durch die "Freiwilligen Feuerwehren" gewähr-

leistet. Das Baugebiet ist mit einer ausreichenden Zahl von Hydranten ausgestattet. Nach
dem Arbeitsblatt W405 des DVGW - Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche

Trinkwasserversorgung - sind bei nicht feuerhemmenden bzw. feuerbeständigen Umfas-

sungswänden Löschwassermengen von 96 m3/h filr zwei Stunden erforderlich. Anderenfalls

sind 48 m3/h ausreichend. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwassemetz

entnommen werden. Der Löschwasserbedarf ist durch die Gemeinden nach pflichtgemäßem

Ermessen festzulegen. Im Hinblick auf die Löschwasserversorgung wird auf die Richtwerte

des DVGW Arbeitsblatt W 400-1 in Verbindung mit AGBF 2009-3 Information zur Löschwas-

serversorgung hingewiesen. Bei Gebäuden, die ganz oder teilweise mehr als 50 m von einer

öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, kann es nötig sein, dass Feuerwehrzu-/Umfahrten

(§ 5 LBO) nach DIN 14090 für Feuerwehrfahrzeuge mit den entsprechenden Aufweitungen

und Schleppradien einzuplanen sind. Feuerwehrzufahrten sind für eine Achslast von 10t

auszulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass evtl. im Rahmen der Objektplanung bei Ge-

bäuden über 40 m Länge Brandwände (§ 30 LBO) notwendig werden können.

6 Hinweise

6.1 Bodenschutz

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-
kommen sind folgende Punkte zu beachten:

Durch Bodenaufträge und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenschadverdichtungen kommen,
wodurch das Gefüge sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vorhan-
denen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden können. Diese Bodenverdichtungen sowie
Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flächenverisrauch durch
Bausteileneinrichtung (Baustraßen, Lagerplätze u. Ä.) ist möglichst gering zu halten. Dazu
ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche für Bebauung - Freiland - Garten - Grünflächen etc.
Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und Plätze
vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu entfernen
und zwischenzulagem. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht
überbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen Boden-
Verdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie die Tren-
nung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Material um-
weltgerecht einer weiteren Nutzung zuführen zu können. Nach Abschluss der Arbeiten ist die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustelleneinrichtun-
gen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzuführen (z. B. Bodenlockemng). Ge-
maß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte
für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren
Bodenschutzbehörde mitzuteilen.

6.2 Archäologie

Es wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet,
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer
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und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem
der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder
zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die
übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier
Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit.

6.3 Küstenschutz

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 193 der Stadt Fehmam befindet sich im Landes-
inneren der Insel Fehmarn. Die Belange des Küsten- und Hochwasserschutzes sind nach
derzeitigem Kenntnisstand durch die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 193 der
Stadt Fehmarn nicht betroffen.

Auf der Gmndlage des Landeswassergesetzes und des jeweils geltenden Generalplans Küs-
tenschutz müssen auch künftig anstehende Küstenschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur
Erhaltung bzw. Verbesserung des Hochwasser- und Küstenschutzes uneingeschränkt durch-
führbar sein. Soweit im Bebauungsplan Nr. 193 der Stadt Fehmam Einschränkungen für
diese Belange bestehen, sind diese auszuräumen.

Eine rechtskräftige Bauleitplanung, die unter Beteiligung der zuständigen Küstenschutzbe-
hörde aufgestellt wurde, ersetzt nicht für den Einzelfall erforderliche küstenschutzrechtliche
Genehmigungen nach Landeswassergeset?. Schadensersatzansprüche gegen das Land
Schleswig-Holstein können nicht geltend gemacht werden. Eine gesetzliche Verpflichtung
zum Schutz der Küste vor Abbruch und Hochwasser besteht nicht. Bei Ausweisung von Bau-
gebieten in gefährdeten Gebieten bestehen gegenüber dem Land keine Ansprüche auf Fi-
nanzierung oder Übernahme notwendiger Schutzmaßnahmen. Die Verantwortung für eine
entsprechende Vorsorge gegen Ostseehochwasser- und/oder Ostseesturmflutereignisse so-
wie deren Folgen liegen ausschließlich beim Vorhabenträger bzw. der Stadt Fehmarn.

6.4 Bahnverkehr

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. Durch den Eisenbahnbe-
trieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Kör-
perschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe Z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussun-
gen durch magnetische Felder etc. ), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen
können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderli-
ebenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete
Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. Eventuell erforderliche Schutzmaßnah-
men gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungs-
plan festzusetzen. Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbeson-
dere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.)
sind stets zu gewährieisten.

Die Bauleitplanung grenzt an eine Bahnstrecke. Seitens des Infrastrukturprojektes "Schie-
nenanbindung der Festen Fehmambeltquerung (FBQ) ist die Änderung der dortigen Gleis-
anlagen, einschließlich der Signal-, Fernmelde- und Stromversorgungsanlagen für die Stre-
cke 1103 (die von der AKN betrieben werden soll) geplant.
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6.5 Hinweise weiterer Ver- und Entsorgungsträger

Die Vodafone Kabel Deutschland GmbH teilt mit Schreiben vom 27.03.2024 mit

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von
Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. In Ihrem Planbereich befinden
sich Tetekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorha-
ben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über
unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

7 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen

Bodenordnende und sonst! e Maßnahmen für die der B-Plan die Grundla e bildet

Die Sichemng des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-

kaufsrechtes (§§ 25 und 26 SauGB) im PIangebiet sind nicht vorgesehen.

Umleauna. Grenzreaeluna. Enteignung

Soweit sich das überplante Gebiet im privaten Eigentum befindet und die vorhandenen Gren-

zen eine Bebauung oder Nutzung nach dem vorliegenden Bebauungsplan nicht zulassen,

wird eine Umlegung der Grundstücke nach § 45 vorgesehen. Wird eine Grenzregelung er-

forderlich, so findet das Verfahren nach § 80 ff BauGB Anwendung. Bei Inanspruchnahme

privater Flächen für öffentliche Zwecke findet das Enteignungsverfahren nach § 85 BauGB
statt. Die vorgenannten Verfahren werden jedoch nur dann durchgeführt, wenn die geplanten

Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig zu tragbaren Bedingungen im Wege freier Verein-

barungen durchgeführt werden können.

8 Kosten

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes entstehen der Stadt Fehmam keine Kosten.

9 Billigung der Begründung

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Fehmam am

27.06.2024 gebilligt.
^w^

Burg a.F., ^^ im
^er)(J 'WAtfer)

ürgermeister -

Der Bebauungsplan Nr 193 der Stadt Fehmam ist am ......1.7.. Ml.. ?024............ rechtskräftig
geworden.
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